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Die stimmberechtigten Einwohner der Gemeinde Wil ZH werden hiermit zur Teilnahme an 
der 

 

Gemeindeversammlung 
 

auf 
 

Donnerstag, 14. Juni 2012, 20.00 Uhr, 
in den Sternensaal, Restaurant Sternen, Wil ZH, 

 
 

eingeladen. 
 
 
Traktanden 
 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde Wil ZH  
 
2. Genehmigung der Bestattungs- und Friedhofverordnung der Politischen Gemeinde Wil ZH 
 
3. Zweckverband Spital Bülach; Statutenrevision per 1. Januar 2012 
 
4. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Die Akten und Anträge liegen ab Donnerstag, 31. Mai 2012, in der Gemeindeverwaltung zur 
Einsicht auf. Den Stimmberechtigten wird auf Verlangen Auskunft über die Stimmberechti-
gung einer Person erteilt (§ 9 Gesetz über die Politischen Rechte). 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
Im Weiteren wird auf das Weisungsbüchlein verwiesen, welches in alle Haushaltungen ver-
teilt wird. 
 
 
Wil ZH, im Mai 2012 GEMEINDERAT WIL ZH  
  



4 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2011 der Politischen Ge-
meinde Wil ZH  

 
 
WEISUNG 
 
Jahresrechnung 
 
Die Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde Wil ZH schliesst in der Laufenden 
Rechnung mit einem Aufwand von Fr. 5'976'764.70 und einem Ertrag von Fr. 5'480'252.05 
ab. Das ergibt einen Aufwandüberschuss von Fr. 496'512.65, der dem Eigenkapital zu ent-
nehmen ist. Das Eigenkapital verringert sich somit von Fr. 5'707‘053.56 auf Fr. 5'210'540.91. 
 
Der Aufwandüberschuss wurde durch verschiedene Faktoren verursacht. Einerseits musste 
der Personalbestand der Gemeindeverwaltung innerhalb eines Jahres komplett neu aufge-
baut werden. Dadurch wurden vor allem zur Unterstützung des neuen Personals Aufwen-
dungen benötigt, die in diesem Rahmen nicht veranschlagt waren. Daneben führte die neue 
Pflegefinanzierung gemäss kantonaler Gesetzgebung zu einem wesentlich grösseren Auf-
wand in der Laufenden Rechnung. 
 
Die verschiedenen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2011 sind in der ausführli-
chen Differenzbegründung enthalten, die einen integrierenden Bestandteil der Rechnung 
bilden. 
 
In der Investitionsrechnung ergeben die Ausgaben von Fr. 1'453'444.01 und die Einnahmen 
von Fr. 72'126.85 die Netto-Investitionen von Fr. 1'381'317.16. Im Voranschlag waren Netto-
Investitionen von Fr. 1'246'700.00 vorgesehen gewesen. Die Abweichung ist mit der Einlage 
des Dotationskapitals für die Interkommunale Anstalt KZU zu erklären. 
 
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung 2011 liegt bei der Rechnungsprüfungs-
kommission Wil ZH, während der Auftrag für die finanztechnische Kontrolle ans Gemeinde-
amt des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste, erteilt ist. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH, die Jah-
resrechnung 2011 zu genehmigen. 
 
 
Kommentar der Rechnungsprüfungskommission 
 
Der Revisionsdienst des Gemeindeamtes hat die finanztechnische Prüfung durchgeführt und 
die Rechnungsprüfungskommission hat die finanzpolitische Prüfung durchgeführt. Beide Or-
gane empfehlen der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen. 
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ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und 
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Die Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde Wil ZH wird genehmigt. In der Lau-

fenden Rechnung schliesst die Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 5'976'764.70 und 
bei einem Ertrag von Fr. 5'480'252.05 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 496'512.65 
ab. 

 
In der Investitionsrechnung ergeben die Ausgaben von Fr. 1'453'444.01 bei Einnahmen 
von Fr. 72'126.85 die Netto-Investitionen von Fr. 1'381'317.16. 
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2. Genehmigung der Bestattungs- und Friedhofverordnung der 
Politischen Gemeinde Wil ZH 

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Die heute gültige Friedhof- und Bestattungsverordnung der Gemeinde Wil ZH wurde am 
8. Juni 1983 von der Gemeindeversammlung genehmigt. Im Verlauf der Zeit hat sich das 
Bedürfnis in Bezug auf die Bestattungen in der Bevölkerung geändert. Gegenüber den früher 
hauptsächlich durchgeführten Erdbestattungen kommen heute mehr Kremationen mit Ur-
nenbeisetzungen vor. Zudem wurde zwischenzeitlich eine Friedhoferweiterung durchgeführt 
und ein Gemeinschaftsgrab errichtet. Auch die damals integrierte Gebührenverordnung ent-
spricht nicht mehr den heutigen Normen. 
 
An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2011 wurde zudem die Initiative von Hein-
rich Lauffer angenommen, wonach das Gemeinschaftsgrab neu mit Beschriftung der Ver-
storbenen versehen werden kann. 
 
Erwägungen 
 
Der Gemeinderat hat sich bereits länger mit einer neuen Bestattungs- und Friedhofverord-
nung befasst. Mit der Abstimmung aus der letzten Gemeindeversammlung bezüglich der 
Beschriftung des Gemeinschaftsgrabes ist nun ein weiterer Punkt dazu gekommen, welcher 
neu geregelt werden muss. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass die Grundlagen aus der 
heute gültigen Verordnung in die neue hinein fliessen und nicht ein vollständig anderes Do-
kument erstellt wird, welches der heutigen Grundlage völlig widerspricht. 
 
In der neuen Verordnung ist das Gemeinschaftsgrab nun komplett geregelt und auch bezüg-
lich der Familiengräber hat man einzelne Details erarbeitet, welche in der alten Verordnung 
nicht spezifisch ausformuliert waren. Zudem wurde versucht, die Verordnung zu vereinfa-
chen und für die Privaten wie auch die Behörden und Mitarbeiter zu konkretisieren, sodass 
keine Lücken vorhanden sind. 
 
Die Kompetenzenregelung wurde überarbeitet um einen einfacheren und schnelleren Ar-
beitsablauf zu garantieren. Im Übrigen wurde das neue Regelwerk anderen modernen 
Bestattungs- und Friedhofverordnungen von Zürcher Gemeinden angeglichen. 
 
In Folge des Umfangs der neuen Verordnung wird der Entwurf nicht vollumfänglich in die 
Weisung aufgenommen. Er liegt den interessierten Stimmberechtigten während der Auflage-
frist in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und ist in der Homepage der Gemeinde 
Wil ZH, www.wil-zh.ch, als PDF-Datei abrufbar. 
 
Ergänzende rechtliche Unterlagen zur neuen Bestattungs- und Friedhofverordnung (neues 
Gebühren-Reglement und Grabpflege-Vertrag) legt der Gemeinderat bei nach Annahme der 
Verordnung durch die Gemeindeversammlung fest. 
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Antrag des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH, die neue 
Bestattungs- und Friedhofverordnung der Politischen Gemeinde Wil ZH zu genehmigen. 
 
 
Kommentar der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die neue Bestattungs- und Friedhofverordnung ge-
prüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung die Vorlage zu genehmigen. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und 
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Die neue Bestattungs- und Friedhof-Verordnung wird genehmigt. 
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3. Zweckverband Spital Bülach; Statutenrevision per 1. Januar 
2012 

 
 
WEISUNG 
 
Erläuternder Bericht 
 
1. Ausgangslage 

 
Das Spital Bülach ist das Schwerpunktspital für die Region Zürcher Unterland und stellt 
als solches die medizinische Versorgung im Akutbereich für die Bevölkerung in ihrem 
Einzugsgebiet und aus angrenzenden Regionen sicher. Der Spitalverband Bülach ist 
rechtlich ein Zweckverband nach Massgabe der kantonalen Gemeindegesetzgebung 
und umfasst 35 Trägergemeinden aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf.  
 
Seit dem 1. Januar 2012 ist das neue kantonale Spitalplanungs- und Finanzierungsge-
setz (SPFG) in Kraft. Damit werden die Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes 
(KVG) des Bundes von 2007 umgesetzt. Dieses legt eine neue Finanzierung der statio-
nären Behandlung von Patienten durch Fallpauschalen fest und verpflichtet die Kanto-
ne, ihre Spitalplanung zu erneuern. Der Regierungsrat hat deshalb die Spitalliste 2001 
durch eine neue Liste 2012 abgelöst.  
 
Die Spitalplanung 2012 orientiert sich am Konzept des regulierten Wettbewerbs und es 
wurde festgelegt, dass der Kanton nur dort steuernd eingreift, wo mit planerischen Ein-
griffen entweder die Kosten gesenkt oder die medizinische Qualität gesteigert werden 
können. Per 1.1.2012 hat der Kanton dem Spital Bülach aufgrund der neuen Spitalpla-
nung den neuen Leistungsauftrag erteilt. 
 
Mit dem neuen SPFG entfällt auch die Grundversorgungs- und Finanzierungspflicht der 
Gemeinden im Bereich der Spitalversorgung. Die Gemeinden können aber nach wie vor 
Spitaleigentümer bleiben. Bis heute hat keine der 35 Trägergemeinden des Spitals Bü-
lach die Mitgliedschaft im Zweckverband gekündigt. 
 
Gleichzeitig tritt ein neues Finanzierungssystem in Kraft. Demzufolge wird der Kosten-
anteil der öffentlichen Hand nicht mehr in Form von Betriebs- und Investitionsbeiträgen, 
sondern mit Fallpauschalen geleistet. Die Fallpauschalen, die von den Krankenkassen 
und dem Kanton geleistet werden, beinhalten auch einen Investitionskostenanteil. Die 
(Vor-) Finanzierung von Investitionen ist neu Aufgabe der Spitäler und kann grundsätz-
lich auch mit Fremdmitteln erfolgen. 
 
Mit der Statutenrevision wird die neue kantonale 0/100-Regelung umgesetzt. Der Kan-
ton und die Krankenkassen übernehmen die Kosten der Patientenbetreuung inkl. Inves-
titionskosten. Das Spital muss mit den Einnahmen die laufenden Kosten und die Investi-
tionskosten finanzieren und für die zukünftige Entwicklung die notwendige Eigenkapital-
basis schaffen. Damit wird das Spital zu einem Unternehmen, das auch für die Werter-
haltung und Werterhöhung selbst zuständig ist.  
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2. Zielsetzung der Statutenrevision 
 
Das neue SPFG, das seit 1.1.2012 in Kraft ist, macht eine Statutenrevision notwendig. 
So müssen Regelungen zum Umgang mit Ertragsüberschüssen und allfälligen Verlusten 
sowie zur Umwandlung der Restbuchwerte bisheriger Investitionsbeiträge der Ver-
bandsgemeinden oder zum Beschlussverfahren bei der Erbringung allfälliger zusätzli-
cher Leistungen getroffen werden. 
 
Weiter wird mit dem SPFG bzw. der Anpassung des Gemeindegesetzes die Möglichkeit 
geschaffen, dass Spitalzweckverbände einen eigenen Finanzhaushalt nach den Vor-
schriften über den Gemeindehaushalt führen. Dies ist die Voraussetzung, um bilanz- 
und fremdmittelfähig zu sein. Auch dafür müssen die Statuten angepasst werden.  
 
Um einen reibungslosen Übergang zum neuen Finanzierungssystem zu gewährleisten 
muss die Statutenrevision 2012 durchgeführt und rückwirkend auf den 1. Januar in Kraft 
gesetzt werden. 
 
Die folgenden hauptsächlichen Änderungen werden mit der Revision realisiert: 
 
- Die Zweckverbandsgemeinden bleiben Eigentümer des Spitals. Sie können dadurch 

die Entwicklung des Spitals mitbestimmen und mit einer Werterhöhung ihrer Beteili-
gung bzw. mit Gewinnausschüttungen rechnen, tragen allerdings weiterhin das Ei-
gentümerrisiko. 

- Der Restwert der von den Zweckverbandsgemeinden geleisteten Investitionsbeiträge 
wird per 1.1.2012 in Beteiligungen umgewandelt. 

- Die Zweckverbandsgemeinden bezahlen ab der Rechnungsperiode 2012 keine Bei-
träge mehr an die laufenden Kosten und Investitionen des Spitals. Die Zweckver-
bandsgemeinden können sich aber freiwillig, mit Gewährung eines Darlehens oder 
mit einer Erhöhung ihrer Beteiligung, an der Vorfinanzierung von Investitionen beteili-
gen. 

- Es besteht keine automatische Nachschusspflicht mehr für die Gemeinden, falls das 
Spital allfällige Betriebsdefizite nicht mehr durch Eigenkapital decken könnte. Sollte 
dereinst eine solche Überschuldungssituation entstehen, müssten die Verbandsge-
meinden entscheiden, ob sie, freiwillig und unter Wahrung der demokratischen Ent-
scheidungswege, zusätzliche Mittel einschiessen wollen, oder ob das Spital liquidiert 
werden soll. 

- Bei Austritt einer Gemeinde aus dem Zweckverband wird die Beteiligung in ein lang-
fristiges zinsloses Darlehen umgewandelt, das in weniger als 30 Jahren zurückbe-
zahlt werden muss. 

- Zusätzlich wurden einige formelle Anpassungen an die kantonalen Musterstatuten 
vorgenommen und im Sinne einer Verschlankung auf einzelne Bestimmungen, die 
durch übergeordnete Gesetzgebung bereits geregelt sind, verzichtet. Diese Textan-
passungen haben keine inhaltlichen Auswirkungen. 

 
3. Die wichtigsten Änderungen im Überblick 

 
Kapitel Organisation 
 
Zusammensetzung der Delegiertenversammlung (Art. 20) 
Neu richtet sich die Zusammensetzung der Delegiertenversammlung nach dem Umfang 
der finanziellen Beteiligung einer Verbandsgemeinde. Gemeinden, die sich finanziell 
stärker beteiligen, tragen ein höheres Risiko und haben demzufolge auch mehr Mitspra-
che. Der Minderheitenschutz bleibt gewährleistet, da jede Gemeinde Anspruch auf min-
destens einen Delegierten hat. 
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Aufgaben und Kompetenzen der Delegiertenversammlung (Art. 23) 
Die Entscheidungskompetenz über die Verwendung allfälliger Betriebsgewinne bzw. 
Deckung allfälliger Verluste liegt bei der Delegiertenversammlung (Ziff.8). 
 
Kapitel Verbandshaushalt 
 
Finanzierungssystem (Art. 34)  
Das Spital wird nach unternehmerischen Grundsätzen geführt, die langfristige Werter-
haltung sichergestellt und eine angemessene Eigenkapitalrendite angestrebt. 
 
Finanzhaushalt und Buchführung (Art. 35) 
Das Spital führt ab dem 1. Januar 2012 einen eigenen Finanzhaushalt gemäss § 131 a 
des Gemeindegesetzes. 
 
Bisher wurden die Vermögenswerte des Zweckverbands in den Bestandsrechnungen 
der Verbandsgemeinden geführt. Die neue Spitalfinanzierung durch Fallpauschalen, die 
einerseits von den Krankenkassen und andererseits vom Kanton getragen werden, ent-
hält neben den betrieblichen auch Investitionskostenbeiträge. Könnte das Spital keinen 
eigenen Finanzhaushalt führen, müssten die Investitionsanteile von den Vergütungen 
abgezogen und an die Verbandsgemeinden weiterverteilt werden. Im Gegenzug müsste 
die Investitionsfinanzierung weiter über die Verbandsgemeinden erfolgen. 
 
Vermögens-/Eigentumsverhältnisse (Art. 36) 
Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden, die vor dem Inkrafttreten des SPFG ge-
leistet worden sind, werden in unverzinsliche Beteiligungen umgewandelt. Damit bleiben 
die Verbandsgemeinden Spitaleigentümer. Die Umwandlung erfolgt gemäss der Emp-
fehlung der Gesundheitsdirektion und des Gemeindeamts nach den Bestimmungen der 
Verordnung über die Umwandlung von Investitionsbeiträgen an Spitäler vom 5. Oktober 
2011 (InUV). Das Gemeindeamt stellt zudem in Aussicht, dass durch Aufwertungen 
ausgelöste Buchgewinne über eine Sofortabschreibung quasi wieder neutralisiert wer-
den können. Solche a.o. Sofortabschreibungen sollen ausnahmsweise auch ohne Bud-
getierung im Voranschlag 2012 der Gemeinden möglich sein. 
 
Fremdmittelaufnahme (Art. 37) 
Zur Vorfinanzierung von bewilligten Investitionen und zur Sicherstellung der Liquidität 
kann der Zweckverband Fremdmittel aufnehmen. Nach dem Wegfall der automatischen 
Nachschusspflicht braucht es eine subsidiäre Solidarhaftung der Verbandsgemeinden 
gegenüber Fremdkapitalgebern. Ohne diese Solidarhaftung dürfte es für den Zweckver-
band schwierig bis unmöglich werden, bei Dritten Kredite zu vernünftigen Konditionen 
zu erhalten. 
 
Freiwillige Einlagen (Art. 38) 
Obwohl gemäss SPFG für die Verbandsgemeinden keine Verpflichtung mehr für die Fi-
nanzierung des Spitals besteht, ist es möglich, dass diese auf freiwilliger Basis ihre fi-
nanzielle Beteiligung erhöhen können. 
 
Gewinnverwendung und Verlustdeckung (Art. 39) 
Die Verbandsgemeinden können an Betriebsgewinnen, die nicht dem Eigenkapital zu-
gewiesen werden, beteiligt werden. Über deren Verwendung entscheidet die Delegier-
tenversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats (Art. 23 Ziff. 8). 
 
Sofern die Delegiertenversammlung beschliesst, dass die Verbandsgemeinden Be-
triebsverluste zu decken haben, werden diese nach Massgabe der Beteiligungen an-
teilmässig getragen. 
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Kapitel Austritt, Auflösung und Liquidation 
 
Austritt (Art. 45) 
Unter den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen ist es nicht mehr haltbar, dass Ge-
meinden bei einem ordentlichen Verbandsaustritt leer ausgehen. Allerdings ist sicher zu 
stellen, dass das Spital dadurch nicht in einen Liquiditätsengpass gerät. Aus diesem 
Grund wird die Beteiligung bei Verbandsaustritt in ein langfristiges zinsloses Darlehen 
umgewandelt. Diese Variante wird zugunsten der im Zweckverband verbleibenden Ge-
meinden gewählt.  
 
Kapitel Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Inkrafttreten (Art. 46) 
Damit das Spital ab 1.1.2012 einen eigenen Finanzhaushalt führen kann, muss die Sta-
tutenrevision im Verlauf des Jahres 2012 durchgeführt und rückwirkend auf den 
1.1.2012 in Kraft gesetzt werden. 
 

4. Schlussbemerkungen 
 
Das Gemeindeamt qualifiziert die vorliegende Statutenrevision als Totalrevision, was ei-
ne Zustimmung aller Verbandsgemeinden erforderlich macht. Sollte die Statutenrevision 
von den Verbandsgemeinden nicht angenommen werden, würden die Zweckverbands-
statuten vom 23. Juni 2010 mit sämtlichen Rechten und Pflichten ihre Gültigkeit behal-
ten. Der Spitalverband wäre nicht haushaltsfähig und die Investitionen müssten weiter-
hin von den Verbandsgemeinden vorfinanziert werden. Im Gegenzug würden bei den 
Fallpauschalen, die dem Spital vergütet werden, die Investitionsanteile abgezogen und 
an die Gemeinden weiterverteilt. 
 
Allfällige Betriebsverluste müssten wie bis anhin jährlich von den Verbandsgemeinden 
ausgeglichen werden. Die Darlehen aus der Umwandlung der vom Kanton bisher geleis-
teten Investitionsbeiträge an das Spital Bülach von ca. 50 Mio. würden in die Gemein-
debücher verteilt und müssten gemäss der Verordnung über die Umwandlungen von In-
vestitionsbeiträgen an Spitäler (InUV) verzinst und amortisiert werden. 
 
Die Delegiertenversammlung hat die Revision der Statuten am 22. März 2012 mit redak-
tionellen Änderungen verabschiedet und beantragt den Verbandsgemeinden, die neuen 
Statuten zu genehmigen. 
 

5. Antrag des Spitals Bülach 
 
5.1 Den Verbandsgemeinden wird beantragt, der Revision der Zweckverbandsstatu-

ten des Spitalverbands Bülach gemäss Vorlage vom 22. März 2012 zuzustimmen. 
 
5.2 Der Verwaltungsrat ist mit dem Vollzug zu beauftragen. 
 
 

Allgemeines 
 
In Folge des Umfangs der Unterlagen werden die Statuten nicht vollumfänglich in die Wei-
sung aufgenommen. Die Unterlagen liegen den interessierten Stimmberechtigten während 
der Auflagefrist in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und sind in der Homepage der 
Gemeinde Wil ZH, www.wil-zh.ch, als PDF-Datei abrufbar. 
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Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH, die Statu-
tenrevision rückwirkend per 1. Januar 2012 zu genehmigen. 
 
 
Kommentar der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die neuen Statuten geprüft und empfiehlt der Ge-
meindeversammlung die Vorlage zu genehmigen. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und 
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Die Statutenänderung des Zweckverbandes Spital Bülach wird rückwirkend per 1. Janu-

ar 2012 genehmigt. 
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4. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
 
 
 
 
Wil ZH, im Mai 2012 GEMEINDERAT WIL ZH 
 
 
 
 Werner Müller Katja Wickihalder 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 


